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b) dem Verlader und Empfänger das Gewicht der 
umgeschlagenen Ware, bei Umschlagsbetrieben 
mit einer Verwiegemöglichkeit, durch bestätigte 
Wäger nachzuweisen,

c) bei Umschlag mit Waggonnachlauf ein Muster 
gemäß § 31 Absätzen 1 und 2 jedem Waggon bei
zufügen und die Durchschnittsmuster des ur
sprünglichen Transportmittels direkt an den Be
steller zu übersenden,

d) das der Ladung beigefügte Siegelmuster bei Leich
terungen im Ursprungskahn zu belassen und bei 
direkten Umladungen dem neuen Fahrzeug bei
zugeben; in allen übrigen Fällen ist entsprechend 
Buchst, c zu verfahren,

e) die Leichterungsmengen eines jeden ursprüng
lichen Kahnes im Leichterschiff getrennt einzu
laden und dem Empfänger in den Versandpapie
ren den Verlader und den Ursprungskahn anzu
geben,

f) den Leichterkahn dem Empfänger binnen 24 Stun
den nach erfolgter Beladung, jedoch mindestens 
10 Stunden vor Eingang im Empfangshafen, unter 
Angabe der Menge, Art sowie Nr. des Ursprungs
kahnes bekanntzugeben.

(3) Verletzt der beauftragte Betrieb diese Sorgfalts
pflichten, so ist er hierfür verantwortlich.

(4) Die Avisierung regelt sich nach dem § 22 bzw. 
Abs. 2 Buchst. L

§ 27
Verantwortlichkeit der Frachtführer

(1) Die Frachtführer sind aus dem Frachtvertrag nach 
den hierfür geltenden Bestimmungen verantwortlich.

(2) Bei Kahntransporten ist der Frachtführer ver
pflichtet, Während der Fahrt die durch Sinne wahrzu
nehmenden Veränderungen (insbesondere Temperatur
anstieg, Erwärmen, Erhitzen, Auftreten von Schädlin
gen, Geruchsbildung) der geladenen Erzeugnisse an der 
nächsten Meldestelle des VEB Binnenhafen dem dort 
zuständigen VEAB mitzuteilen. Dieser hat den Emp
fänger zu verständigen und die notwendigen Maß
nahmen zur Beseitigung der aufgetretenen Mängel ein
zuleiten.

(3) Bei Fahrtbehinderung, insbesondere infolge 
Niedrigwasser, Hochwasser, Eisgang, Havarie, Schleu
sensperre oder sonstiger Sperren, ist der Frachtführer 
verpflichtet, den Empfänger über den Standort und den 
Grund der Fahrtbehinderung jedes Kahnes unter An
gabe der Reg.-Nummer, Menge, Art und des Verladers 
unverzüglich zu unterrichten.

(4) Bei streckenweiser vorübergehender oder voll
kommener Transportbehinderung ist der Weitertrans
port in gegenseitiger Vereinbarung zwischen Liefer- 
VEAB und dem Frachtführer durchzuführen. Hierzu 
muß die Zustimmung des Empfangs-VEAB vorliegen.

§ 28
Höchstschwundsätze beim Transport

(1) Die zulässigen Höchstschwundsätze beim Trans
port betragen:

a) bei Transport mit der Reichsbahn und 
auf dem Wasserweg bei loser Schüttung
bei Getreide und Speisehülsenfrüchten .. 0,30 °/o

b) bei Mohn und Leinsaat bei Transporten 
mit der Reichsbahn und auf dem Wasser-

• weg bei loser Schüttung.................................................. 0,50 °/o

c) für alle übrigen Ölsaaten bei Transport
mit der Reichsbahn und auf dem Wasser
weg bei loser Schüttung........................................ 0,30 °/o

d) bei Transport bei gesackter Ware unab
hängig von der Art des Transportmittels
für Ölsaaten...........................................................  0,20 °/«

e) für Getreide und Speisehülsenfrüchte bei
Reichsbahn- und Wassertransporten für 
gesackte Ware.......................................................  0,10 °/t

f) bei Transport von Getreide und Speise
hülsenfrüchten mittels LKW für gesackte
Ware .....................................................................  0,07 «/•

g) bei Transport von Getreide und Speise-
hülsenfrüchten mittels LKW für lose 
Schüttung..............................................................  0,10»/.

h) bei Transporten, die eine Beförderung 
auf der Reichsbahn und auf dem Wasser
weg erfordern, erhöhen sich die vor
stehenden Schwundsätze für jede not
wendige Umlagerung (Umschlag) von der 
Reichsbahn auf ein Wasserfahrzeug und
umgekehrt um .........................................................  30 °/o
des zugelassenen Höchstschwundsatzes.

(2) Die Verantwortlichkeit des Frachtführers für den 
Verlust regelt sich nach den jeweils geltenden gesetz
lichen Bestimmungen.

A b s c h n i t t  IV 
Verantwortlichkeit für nicht vertragsgerechte 

Leistung
§ 29

Gewichtsfeststellung
(1) Bei der Verladung ist das Gewicht durch bestä

tigte Wäger über automatische Waagen, Dezimal
waagen, Fuhrwerks- oder auch bahnamtliche Waagen 
(durch Leer- und Vollverwiegung) festzustellen und im 
Verladeprotokoll einzutragen. Wird das Gewicht durch 
bahnamtliche Voll- und Leerwiegung oder über eine 
Fuhrwerkswaage festgestellt, so hat bei Gewichtsabwei
chungen die automatische und dezimale Gewichtsfest
stellung durch bestätigte Wäger am Empfangsort den 
Vorzug. Bei gleicher Wiegeart gelten die Verlade
gewichte.

(2) Der Verlader ist dafür verantwortlich, daß die 
ordnungsgemäß gewogenen Partien tatsächlich ver
laden werden. Bei gesackter Anlieferung zur Verlade
stelle sind die ausgeschütteten Säcke zu wiegen und 
als Tara vom Bruttogewicht abzusetzen.

(3) Bei Kahnverladungen ist der Frachtführer ver
pflichtet, die Menge verbindlich für den Transport zu 
übernehmen und sich von der Genauigkeit der Waage 
und der Durchführung der ordnungsgemäßen Gewichts
feststellung zu überzeugen.

(4) Bei Kahnentladungen ist das Gewicht im Beisein 
des Schiffsführers zu prüfen, der sich von der Genauig
keit der Waage und Durchführung der ordnungs
gemäßen Gewichtsfeststellung zu überzeugen hat.

§ 30
Gewichtsfeststellung bei Importlieferungen

(1) Bei Erzeugnissen aus Importen bzw. für den 
Export oder Reexport gelten die zwischen den Außen
handelsunternehmen und dem VEAB-I abgeschlossenen 
Vereinbarungen über die Gewichtsfeststellung; %m 
übrigen sind die Bestimmungen des § 29 anzuwenden.


